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Anlage  
2. (berichtigte) Anmeldung zum Rahmenplan für die Gemeinschaftsaufgabe  

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“  
für 2013 (mit Fortschreibung bis 2016) 

 
1. Maßnahmen: 
 
 Im Rahmenplan für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes“ sollen im Jahr 2013 (mit Fortschreibung bis 2016) insbesondere 
Maßnahmen in folgenden Bereichen gefördert werden: 

 
 a) Integrierte ländliche Entwicklung, insbesondere Flurneuordnung und Breitband-

versorgung ländlicher Räume, 
 b) Einzelbetriebliche Förderung, insbesondere von Investitionen in landwirtschaft-

lichen Betrieben sowie die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen in den 
Bereichen Managementsysteme und Energieberatung, 

 c) Verbesserung der Marktstruktur, 
 d) Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten, 
 e) Maßnahmen der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung (MEKA),  
 f) Forstliche Maßnahmen (u.a. Aufbau / Wiederherstellung standortgerechter Wäl-

der, Erstaufforstung, Bekämpfung von Waldschäden), 
 g) Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere, 
 h) Wasserwirtschaft (insbesondere Hochwasserschutz). 
 
 Die Maßnahmen a) bis g) sind im Einzelplan des Ministeriums für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz, die Maßnahme h) ist im Einzelplan des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft veranschlagt. 

 
2. Finanzierung und finanzielle Auswirkungen: 
 
 Grundlage für die 2. (berichtigte) Anmeldung für das Jahr 2013 ist der im Haushalt 

des Bundes für 2013 vorgesehen Betrag von 600 Mio. EUR (Ansatz 590 Mio. EUR 
zuzüglich Verstärkungsmöglichkeit i.H.v. 10 Mio. EUR).  
Um die Weiterführung eingeleiteter Maßnahmen zu gewährleisten und die finanziel-
len Voraussetzungen für notwendige Neubewilligungen zu schaffen, wurde ein Be-
darf an Bundesmitteln für 2013 von 56,255 Mio. EUR angemeldet. Unter Berück-
sichtigung der anteiligen Landesmittel würden 2013 damit insgesamt 93,758 Mio. 
EUR zur Verfügung stehen.  
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 Da sich die Durchführung der Maßnahmen zum großen Teil auf mehrere Jahre er-

streckt (z.B. Flurneuordnung, einzelbetriebliche Investitionen, Verbesserung der 
Marktstruktur, wasserwirtschaftliche Maßnahmen), wurde zudem ein Bedarf an in 
diesem Zusammenhang erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
66,250 Mio. EUR (incl. Landesmittel) angemeldet. 

 
 Vom angemeldeten Bedarf für 2013 entfallen auf: 
 

 Mittel Verpflichtungs-

ermächtigung 

 – in Mio. EUR – 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 84,5 59,6

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtsschaft 9,2 6,6

zusammen 93,7 66,2

 
 Der angemeldete Bedarf für 2013 verteilt sich nach Maßnahmen wie folgt: 
 

Maßnahme Mittel Verpflichtungs-

ermächtigungen 

 2013 Vergleich: 

1. Anmeldung 2013 

2013 Vergleich: 

1. Anmeldung 2013 

 – in Mio. EUR – 

Integrierte Ländliche Entwicklung  

( Flurneuordnung) 

15,5 15,9 12,9 12,9 

Integrierte Ländliche Entwicklung  

(Breitbandförderung) 

1,6 1,5 – – 

Wasserwirtschaft (UM) 9,2 9,0 6,6 7,0 

einzelbetriebliche Förderung  

(Agrarinvestitionsförderung, Diversifizie-

rung einzelbetriebliche Management-

systeme, Energieberatung) 

24,0 24,0 25,2 25,2 

Marktstrukturverbesserung 7,5 7,5 7,0 7,0 

Ausgleichszulage Landwirtschaft 16,6 16,6 – – 

markt- und standortangepasste Land-

bewirtschaftung – MEKA (soweit GAK) 

11,5 11,5 9,5 9,5 

Forstmaßnahmen 4,8 5,0 5,0 5,0 

Verbesserung der genetischen Qualität  3,0 3,0 – – 

Summen 93,7 94,0 66,2 66,6 
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 Die vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
vorgegebenen Vordrucke für die Anmeldung zum Rahmenplan liegen bei. 

 
 Die erforderliche Kofinanzierung aus Landesmitteln ist im Rahmen der im Entwurf 

des Staatshaushaltsplans 2013/14 bzw. im geltenden Mittelfristigen Finanzplan des 
Landes bei Kap. 0804 (Geschäftsbereich Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz) und bei Kap. 1005 (Geschäftsbereich Ministerium für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft – wasserwirtschaftliche Maßnahmen) veranschlagten An-
sätze gesichert.  
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